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1. Präambel gemäß Vereinssatzung 

Der Sportverein Westfalia 03 Scherfede-Rimbeck e.V. gibt sich folgen-

des Leitbild, an dem sich das Vereinsleben und die Arbeit der Organe, 

der Amts- und Funktionsträger sowie aller sonstigen Mitarbeiter orien-

tieren: 

1. Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den 

Grundsatz religiöser, weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und 

Neutralität. 

2. Der Verein wendet sich entschieden gegen Intoleranz, Rassismus 

und jede Form von politischem Extremismus. 

3. Der Verein tritt für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein. 

4. Der Verein, seine Amtsträger und Mitarbeiter bekennen sich zu den 

Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und 

treten für die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbe-

stimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. 

5. Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter 

Menschen und die Integration von Menschen mit Zuwanderungshin-

tergrund. Er verfolgt die Gleichstellung der Geschlechter. 

 

2. Ziele und Grundsätze 

Unser Ziel ist es, eine sichere, respektvolle und wertschätzende Atmo-

sphäre zu schaffen, in der sich jedes Kind und jeder Jugendliche wohl-

fühlen und entfalten kann. 

• Wir lehnen jede Form von Gewalt – körperlich, seelisch oder sexua-

lisiert – entschieden ab. 

• Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist ein fester Bestandteil 

unseres Vereinslebens. 
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• Schutz: Kinder und Jugendliche sollen vor jeglicher Form von Miss-

brauch, Gewalt und Vernachlässigung geschützt werden. 

• Achtsamkeit: Alle Mitglieder achten Grenzen und wahren die per-

sönliche Würde jedes Einzelnen. 

• Handlungssicherheit: TrainerInnen, BetreuerInnen und Funktions-

träger*innen sollen wissen, wie sie bei Auffälligkeiten oder Ver-

dachtsmomenten richtig reagieren. 

• Partizipation: Kinder und Jugendliche werden gehört und in Ent-

scheidungen, die sie betreffen, einbezogen. 

• Transparenz: Eltern und Erziehungsberechtigte werden regelmäßig 

über die Maßnahmen und Regeln informiert 

Der SV Westfalia 03 Scherfede-Rimbeck e.V. versteht sich grundsätz-

lich als Ort der Begegnung, des Lernens und des sportlichen Miteinan-

ders. Wir tragen Verantwortung für alle Kinder und Jugendlichen, die 

unserem Verein anvertraut sind. 

 

3.  Prävention 
a. Verhaltenskodex 

Alle im Verein Tätigen verpflichten sich zur Einhaltung eines schriftli-

chen Verhaltenskodexes, der folgende Grundsätze beinhaltet: 

• Respektvoller Umgang mit allen Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen 

• Keine Duldung von beleidigendem, diskriminierendem oder gewalt-

tätigem Verhalten 

• Achten körperlicher und emotionaler Grenzen 

• Kein alleiniger Aufenthalt mit Kindern in abgeschlossenen Räumen 

• Keine unangemessenen Berührungen oder zweideutigen Bemerkun-

gen 

• Keine privaten Treffen, Chats oder Social-Media-Kontakte ohne Ab-

stimmung mit den Eltern 
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• Offener und transparenter Umgang mit Nähe und Distanz 

Jede Person, die regelmäßig mit Kindern oder Jugendlichen arbeitet, 

unterzeichnet diesen Kodex schriftlich. 

b. Auswahl und Überprüfung von Mitarbeitenden 

 

• Alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen im Kinder- und Jugendbereich 

legen ein erweitertes Führungszeugnis vor (alle 5 Jahre). 

• Neue Mitglieder im Trainer- oder Betreuerteam werden über das 

Schutzkonzept informiert und verpflichten sich zu dessen Einhal-

tung. 

• Schulungen und Fortbildungen zum Thema Kinderschutz und Prä-

vention von sexualisierter Gewalt werden regelmäßig angeboten 

(alle 2 Jahre). 

 

c. Gestaltung des Vereinsalltags 

 

• Bei allen Vereinsaktivitäten (Training, Wettkämpfe, Freizeiten, 

Fahrten) gelten klare Regeln zu Aufsicht, Umgangsformen und 

Rechten der Kinder. 

• Kinder und Jugendliche werden ermutigt, ihre Meinung zu äußern 

und sich bei Problemen an vertrauenswürdige Personen zu wenden. 

• Bei Übernachtungen und Fahrten wird auf geschlechtergetrennte 

Unterbringung und transparente Abläufe geachtet. 

 

4. Beschwerde- und Meldeverfahren 
a. Ansprechpersonen 

Der Verein benennt zwei Vertrauenspersonen (eine weibliche und eine 

männliche), an die sich Kinder, Jugendliche, Eltern oder TrainerInnen 

jederzeit wenden können. 
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Diese Personen sind für alle Fragen, Sorgen oder Hinweise zum Thema 

Kinderschutz zuständig und behandeln alle Anliegen vertraulich. 

Vertrauenspersonen: 

Name: Nicolas Ehls - Telefon: 0162/ 9330953 - E-Mail: nicolas.ehls@gmail.com 

Name: Petra Block - Telefon: 0175/ 1521420 – E-Mail: petra.block@yahoo.de 

b. Vorgehen bei Verdachtsfällen 

 

1. Beobachtung oder Verdacht: Vorkommnisse werden neutral doku-

mentiert. 

2. Meldung: Verdachtsmomente werden umgehend an die Vertrauens-

person oder den Vorstand weitergeleitet. 

3. Beratung: In Abstimmung mit einer Fachberatungsstelle oder dem 

Jugendamt wird das weitere Vorgehen festgelegt. 

4. Schutz: Der Schutz des betroffenen Kindes oder Jugendlichen hat 

oberste Priorität. 

5. Dokumentation: Alle Schritte werden sorgfältig dokumentiert und 

vertraulich behandelt. 

Eigenmächtige Nachforschungen oder Konfrontationen mit Verdächti-

gen sind zu unterlassen. 

 

5. Maßnahmen bei bestätigten Fällen 
 

• Sofortiges Eingreifen, um weiteren Schaden zu verhindern 

• Information und Kooperation mit Polizei, Jugendamt oder Fachstel-

len 

• Suspendierung oder Ausschluss der beteiligten Person aus dem Ver-

ein 

• Unterstützung und Begleitung des betroffenen Kindes bzw. Jugend-

lichen 

• Aufarbeitung des Vorfalls im Verein, um erneute Risiken zu vermei-

den. 
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6. Kommunikation und Information 
 

• Das Schutzkonzept ist öffentlich zugänglich (Website, Vereinsheim, 

Infoblätter). 

• Eltern, Kinder und Jugendliche werden regelmäßig über Rechte, An-

sprechpartner und Verhaltensregeln informiert. 

• Der Verein pflegt eine Kultur des Hinsehens und Ansprechens: Jede 

und jeder darf und soll sich äußern, wenn etwas nicht in Ordnung ist. 

 

7. Überprüfung und Weiterentwicklung 
 

• Das Konzept wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Be-

darf angepasst. 

• Eingegangene Erfahrungen, Rückmeldungen und neue rechtliche 

Entwicklungen werden berücksichtigt. 

• Der Vorstand des SV Westfalia 03 Scherfede-Rimbeck trägt die Ge-

samtverantwortung für Umsetzung und Aktualisierung. 

 

8. Wichtige Kontakte und Hilfsangebote 
 

• Jugendamt Höxter: [05271- 965-0] 

• Kinderschutzbund Höxter: [05271- 4989 220] 

• Nummer gegen Kummer: 116 111 

• Polizei Notruf: 110 

• Online-Beratung: www.nummergegenkummer.de 

 

 

 

http://www.nummergegenkummer.de/
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9. Inkrafttreten 

Dieses Kinder- und Jugendschutzkonzept des SV Westfalia 03 Scher-

fede-Rimbeck e.V. tritt am 28. Februar 2026 in Kraft und gilt bis auf 

Weiteres. 

Alle TrainerInnen, BetreuerInnen und Verantwortlichen werden über 

Inhalt und Bedeutung informiert. 

 

Stand: 23. Februar 2026                              Gültig ab: 28. Februar 2026 


